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(1) Die Eigentümer von Grundstücken haben Grund0ächen, die als Bauland, als Verkehrs0äche oder als Grün0äche-

Hausgärten im Sinne des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 18/1969, in der jeweils geltenden

Fassung, gewidmet sind, und die für die Aufschließung von Baugrundstücken oder zur Verbreiterung bestehender

ö;entlicher Verkehrs0ächen benötigt werden, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in das ö;entliche Gut der

Gemeinde abzutreten.

(2) Die Grundabtretung hat bis zur Mitte der Verkehrsfläche, höchstens jedoch bis zu einer Breite von 6 m unentgeltlich

zu erfolgen; für darüber hinausgehende Abtretungen ist von der Gemeinde eine Entschädigung zu leisten (Abs. 7).

(3) Die Abtretungsverp0ichtung entsteht mit der Beschlußfassung des Gemeinderates über die Errichtung oder

Verbreiterung der ö;entlichen Verkehrs0äche und ist mit der Baubewilligung oder mit gesondertem Bescheid

auszusprechen.

(4) Die Grund0ächen, zu deren Abtretung der Grundeigentümer verp0ichtet wurde, sind spätestens 6 Monate nach

Fertigstellung der ö;entlichen Verkehrs0äche von der Gemeinde in das ö;entliche Gut zu übernehmen. Mit der

Erklärung zum ö;entlichen Gut erlöschen die auf den abgetretenen Grund0ächen allenfalls bestehenden dinglichen

Rechte, wenn die Gemeinde bescheidmäßig feststellt, daß das dingliche Recht der Nutzung als Verkehrs0äche

entgegensteht oder mit der Übertragung in das ö;entliche Gut gegenstandslos wird. Die Kosten der Übertragung in

das öffentliche Gut hat die Gemeinde zu tragen.

(5) Für bewilligungsgemäß auf den abzutretenden Grund0ächen errichtete Bauten oder Leitungen hat die Gemeinde

dem Eigentümer Entschädigung zu leisten (Abs. 7). Eine Entschädigung ist auch an Dienstbarkeitsberechtigte zu leisten,

wenn deren dingliche Rechte gemäß Abs. 4 erlöschen, weil sie dem öffentlichen Verwendungszweck entgegenstehen.

(6) Wird das Baugrundstück an mehr als einer Seite von vorgesehenen oder bestehenden ö;entlichen Verkehrs0ächen

begrenzt, ist für die Hälfte der entschädigungslos abzutretenden Grund0ächen (Abs. 2) von der Gemeinde eine

Entschädigung zu leisten (Abs. 7).

(7) Grundlage für die Ermittlung der zu leistenden Entschädigung ist der Verkehrswert der abzutretenden Grund0äche

einschließlich darauf bestehender Bauten im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides über die

Abtretungsverp0ichtung. Bei Leitungen sind die für die Verlegung erforderlichen Kosten zu ersetzen. Wenn die

verbleibende Liegenschaft durch die Abtrennung der abgetretenen Fläche einen Wertverlust erleidet, ist auch dies bei

der Festsetzung der Entschädigung zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Bauten.

(8) Die Entschädigung hat der Bürgermeister gleichzeitig mit der Abtretungsverp0ichtung mit Bescheid festzusetzen.

Für das Verfahren sind die Bestimmungen des § 27 Abs. 3 und 4 des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, LGBl.

Nr. 18/1969 in der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß anzuwenden. Die Entschädigung wird mit der

grundbücherlichen Durchführung der Grundabtretung fällig.

(9) Wenn eine auf Grund der vorstehenden oder entsprechender früherer Bestimmungen abgetretene Grund0äche

später als Verkehrs0äche entwidmet wird, ist sie dem vorherigen Eigentümer bzw. dessen Rechtsnachfolger

anzubieten; wenn dieser das Angebot annimmt und wenn für die Abtretung eine Entschädigung geleistet wurde, hat er

eine den nunmehrigen Geldwertverhältnissen angepaßte Rückzahlung zu leisten. Für die geleistete Entschädigung

sind keine Zinsen zu berechnen.
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